Ordnung des Vikariats 

in der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien

Aufgrund der Beratungen aus der Sitzung des Geistlichen Ausschusses vom 2. Juni 2010 hat das Landeskon​sisto​rium in seiner Sitzung vom 11. Juni 2010 die folgenden Ordnungen und Richtlinien beschlossen:
1. Die Ordnung des Vikariats in der EKR (LKZ 1803/2010)
2. Die Richtlinien für das gemeindepraktische Modul I und II (LKZ 1804/2010)
3. Die Richtlinien für das theologische Modul (LKZ 1805/2010)
4. Die Richtlinien für das religionspädagogische Modul (LKZ 1806/2010)
5. Die Ordnung der Pfarramtsprüfung (LKZ 1807/2010)
Ordnung für das Vikariat 

in der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien

(LKZ 1803/2010)
1. Definition

1.1  Das Vikariat ist die Zeitspanne der praktisch-theolo​gischen Vorbereitung eines Theologen für den Pfarrdienst in der Evangelischen Kirche AB in Rumänien (EKR). Es wird auf Grund der Kir​chen​ordnung, insbesondere des Abschnitts IV, Artikel 11 -13 gestaltet.
1.2  Das Vikariat ist gleichermaßen Ausbildung und Dienst.
2. Aufnahme in das Vikariat, Voraussetzungen

2.1  Voraussetzung zu der Aufnahme in das Vikariat ist das vierjährige, mit Bakkalaureus (Bachelor) abge​schlossene Studium der evangelischen Theologie.
2.2  Zusätzlich muss der Kandidat ein abgeschlosse​nes pädagogisches Modul vorweisen. 
2.3  Ergänzend dazu hat der Anwärter den Nachweis von kirchlichen Praktika zu erbringen.
2.4  Voraussetzung ist ebenfalls die Gemeindezugehö​rigkeit in einer der Kirchengemeinden der EKR sowie die vorherige oder zeitgleiche Auf​nahme in die Liste der Kandidaten des geistli​chen Amtes.
2.5  Im Rahmen der freien Vikariatsplätze können auch Studenten anderer Kirchen aus dem In- und Aus​land als Vikare aufgenommen werden. Diese ste​hen jedoch in keinem geregelten Arbeitsver​hältnis mit der EKR.
2.6  Im Inland oder Ausland erworbene Qualifikatio​nen (Masterstudium oder gleichwertige Ausbil​dung) können durch das Landeskonsistorium an​erkannt und in die Ausbildung einbezogen wer​den.

3. Inhalt 

3.1  Das Vikariat setzt sich aus vier Modulen, wie folgt, zusammen: 

a.)
das gemeindepraktische Modul I mit geist​lich- diakonischem Schwerpunkt

b.)
das gemeindepraktische Modul II mit wirt​schaftlich-verwaltungstechnischem Schwer​punkt 

c.)
das theologische Modul

d.)
das religionspädagogische Modul.
3.2  Jedes Modul wird durch eigene Richtlinien gere​gelt
4. Dauer

4.1  Die Dauer des Vikariats beträgt grundsätzlich 24 Monate und wird in der Form eines arbeitsrecht​lich geregelten Dienstes abgeleistet.
4.2  Die Module dauern jeweils sechs Monate, abzüg​lich der allfälligen Jahresurlaube. Bei Antritt des Vikariats wird in Absprache ein individueller Plan der Abfolge der Module aufgestellt. Dieser ist ab​hängig von der jeweiligen Koordinierung mit ande​ren sich im Vikariat befindenden Vika​ren und den logistischen und personellen Mög​lichkeiten der Kirche und des Departments für evangelische Theologie. Keines der Module darf kürzer als 5 Monate oder länger als 7 Monate sein.
5. Parteien, Verpflichtungen

Das Vikariat wird in Übereinkunft von vier Parteien durchgeführt, wobei Aufgaben und Kompetenzen fest​stehen. Die Parteien sind: der Vikar, der Vikar​lehrer, die Kirchengemeinde und das Landeskonsis​torium der EKR. Das Landeskonsistorium vertritt in dieser Ver​einbarung auch die religionspädagogische Arbeitsstelle und das Department für Evangelische Theologie.
5.1. Verpflichtungen des Vikars

5.1.1 Der Vikar hat Residenzpflicht am Vikariatsort. Er bleibt auch während des theologischen und des religionspädagogischen Moduls Gemein​devikar und ist angehalten, sich während dieser Zeit in das Gemeindeleben einzubringen.
5.1.2 Der Vikar hat jährlich an einer Rüstzeit unter der Leitung des Bischofs oder seines Stellver​treters teilzunehmen.
5.1.3 Der Vikar verpflichtet sich, das Vikariat in​haltlich ordnungsgemäß und innerhalb der ge​setzten Frist von 24 Monaten abzuleisten. Über die aus​nahmsweise Verlängerung entscheidet das Lan​deskonsistorium.
5.2 Verpflichtungen des Vikarlehrers 

5.2.1 Die Vikarlehrer werden aus der Reihe der Pfar​rer der EKR, mit abgelegten Wählbarkeitskol​loqu​ium, bestimmt und für diesen Dienst im Besonde​ren vorbereitet und angeleitet.
5.2.2 Der Vikarlehrer übernimmt persönlich die Lei​tung des Vikars. Er betreut den Vikar seel​sorger​lich und in seiner persönlichen Ent​wicklung.
5.3 Verpflichtungen der Kirchengemeinde

Die Kirchengemeinde ist Nutznießerin der Arbeit des Vikars. Die Kirchengemeinde stellt freie Unterkunft und trägt die Betriebskosten in der Gemeinde wäh​rend des gesamten Vikariats.
5.4 Verpflichtungen des Landeskonsistoriums

5.4.1 Das Landeskonsistorium identifiziert Vikariats​stellen als ständige Einrichtungen der EKR. Hier​für müssen die Gemeinden die Vorausset​zungen für den Aufenthalt und den Dienst des Vikars nachweislich erfüllen.
5.4.2 Das Landeskonsistorium übernimmt die Ge​halts​kosten und die Organisation des Ablaufes der vier Module, speziell des theologischen und des religionspädagogischen Moduls. Es sorgt in der Zeit dieser beiden Module auch für kostenfreie Unterkunft am Ausbildungsort, soweit sich dieser außerhalb der Vikariatsge​meinde befindet.

6. Prüfungen 

6.1 Jedes Modul wird mit einer Prüfung abgeschlos​sen, wobei die beiden gemeindepraktischen Mo​dule I und II als eine Einheit behandelt werden. Der Prü​fungsvorgang wird in den Richtlinien der einzel​nen Module geregelt.
6.2 Jede Abschlussprüfung eines Moduls kann höchs​tens einmal wiederholt werden. Sollte der Vikar auch bei der Wiederholung der Prüfung mit „un​genügend“ bewertet werden, muss das betreffende Modul – aber nicht das gesamte Vi​kariat – wieder​holt werden. In diesem Fall ent​scheiden das Lan​deskonsistorium und die Ge​meinde, ob sie Ge​haltskosten, beziehungsweise Unterhaltskosten für die Zeit der Wiederholung übernehmen. Eine weitere Wiederholung ist nur auf eigene Kosten und nach vorheriger Geneh​migung durch das Lan​deskonsistorium möglich.
7. Abschluss des Vikariates

7.1 Das Vikariat kann mit oder ohne Ablegen der Pfarr​amtsprüfung abgeschlossen werden. Als Nachweis des erfolgreichen Absolvierens des Vi​kariats wird von dem Landeskonsistorium eine Bestätigung erstellt, die die jeweiligen Ab​schlüsse der vier Module zusammenfasst und bescheinigt. Diese Bescheinigung ersetzt nicht die Pfarramts​prüfung.
7.2 Die Pfarramtsprüfung unterliegt der eigenen Re​ge​lung. Ihr Sinn ist die Zulassung zum Pfarramt. Theologen, die das Vikariat in einer anderen evan​gelischen Kirche erfolgreich bestanden ha​ben, können aufgrund eines individuellen Er​gänzungs​arbeitsplans zur Pfarramtsprüfung zu​gelassen wer​den. In diesem Plan werden die Ar​beitseinheiten durchgeführt, die von der EKR als spezifisch be​funden werden.
7.3
  Ein erfolgreich abgeleistetes Vikariat und eine er​folgreich bestandene Pfarramtsprüfung schaffen keinen Rechtsanspruch zur Aufnahme in das Pfarr-amt, sind aber Voraussetzung dazu.
8. Schlussbestimmungen

8.1
 Die vorliegende Ordnung wird jeweils ergänzt durch:

a.)
Richtlinien für die gemeindepraktischen Mo​dule I und II
b.) Richtlinien für das theologische Modul
c.)
Richtlinien für das religionspädagogische Mo​dul
d.)
Ordnung der Pfarramtsprüfung
8.2 Die Ordnung für das Vikariat sowie die ergän​zen​den Bestimmungen nach Art. 8.1, a.–d.), werden in den Landeskirchlichen Informationen vom 30. Juli 2010 veröffentlicht und sind gültig ab 1. September 2010.
8.3 Die vorliegende Ordnung ersetzt die „Richtlinien zur Gestaltung des Lehrvikariats“ LKZ 1165/1995 vom 11.09.1995.
Hermannstadt, am 11. Juni 2010
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